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Urteil
EuGH, Art. 2 RL 76/207 EWG v.
9.2.1976; Art. 8, 11 RL 92/85 EWG vom
19.10.1992
Mutterschutz trotz Erziehungsurlaubs

1. Wird eine Frau im Erziehungsurlaub erneut
schwanger, kann sie diesen einseitig beenden und die
nationalen Regelungen zur Arbeitsfreistellung aufgrund
Mutterschutzregelungen in Anspruch nehmen.

2. Nationale Regelungen zum Erziehungsurlaub,
die keine Änderung berücksichtigen, die sich aus einer
erneuten Schwangerschaft der Arbeitnehmerin ergeben,
und ihr nicht die Möglichkeit einräumen, die Rechte ei-
nes Mutterschutzurlaubs im Sinne der Art. 8 und 11
der RL 92/85 in Anspruch zu nehmen, stellen eine Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts i.S.v. Art. 2 der
RL 76/207 EWG dar.
Urteil des EuGH v. 20.9.2007 – C 116/06 „Kiiski“

[…]
Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen
11 Frau Kiiski ist Lehrerin am Tampereen Lyseon

Lukio (Gymnasium Tampere). Ihr Arbeitgeber
ist die Stadt Tampere, die sie im Rahmen eines
dem Tarifvertrag unterliegenden öffent-

lich-rechtlichen Beschäftigungsverhältnisses an-
gestellt hat. Am 3. Mai 2004 bewilligte ihr der
Leiter des Gymnasiums für den Zeitraum vom
11. August 2004 bis 4. Juni 2005 einen Erzie-
hungsurlaub, den sie beantragt hatte, um sich
um ihr 2003 geborenes Kind kümmern zu
können.

12 Am 1. Juli 2004 beantragte Frau Kiiski, nach-
dem sie erneut schwanger geworden war, die
Entscheidung über den Erziehungsurlaub dahin
abzuändern, dass dieser nunmehr für die Zeit
vom 11. August 2004 bis 22. Dezember 2004
gewährt werden sollte.

13 Der Leiter des Gymnasiums ließ sie jedoch wis-
sen, dass sie in ihrem Antrag keinen unvorher-
sehbaren und triftigen Grund anführe, der es ge-
mäß dem Tarifvertrag erlaube, die Dauer des Er-
ziehungsurlaubs abzuändern. Am 9. August
2004 ergänzte Frau Kiiski ihren Antrag um die
Mitteilung, dass sie in der fünften Woche
schwanger sei und ihre Schwangerschaft die Be-
dingungen für die Betreuung ihres Kindes erheb-
lich verändere. Sie brachte ihre Absicht zum Aus-
druck, bereits am 23. Dezember 2004 ihren
Dienst wieder aufzunehmen, denn sie war der
Auffassung, dass der Erziehungsurlaub nicht ins-
gesamt annulliert werden könne. Der Vater des
Kindes beabsichtigte, im Frühjahr 2005 selbst
einen entsprechenden Urlaub zu nehmen.

14 Mit Bescheid vom 19. August 2004 lehnte der
Leiter des Gymnasiums diesen Antrag ab und
führte unter Berufung auf die Durchführungs-
richtlinien zum Tarifvertrag und die finnische
Rechtsprechung zur Begründung aus, eine neu-
erliche Schwangerschaft sei kein triftiger Grund
für eine Änderung der Dauer eines
Erziehungsurlaubs.

15 Der Vater des Kindes erhielt für das Frühjahr
2005 keinen Erziehungsurlaub, da nach dem
Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus (Allge-
meiner Dienst- und Arbeitstarifvertrag des Staa-
tes) zu gleicher Zeit jeweils nur ein Elternteil Er-
ziehungsurlaub in Anspruch nehmen kann. Frau
Kiiski erklärte daraufhin, sie wolle ihren Erzie-
hungsurlaub am 31. Januar 2005 abbrechen und
vom selben Tag an Mutterschaftsurlaub in An-
spruch nehmen, damit ihr Ehemann seinerseits
Erziehungsurlaub nehmen könne. Der Leiter des
Gymnasiums lehnte jedoch am 10. Dezember
2004 diesen neuen Antrag mit der Begründung
ab, dass die Entscheidung des Arbeitgebers des
Ehegatten, diesem den Erziehungsurlaub zu
verweigern, kein triftiger Grund im Sinne des
Tarifvertrags oder des Gesetzes sei.

16 Frau Kiiski war der Ansicht, Opfer einer rechts-
widrigen Diskriminierung zu sein, und erhob
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daher beim Tampereen käräjäoikeus (Gericht
erster Instanz Tampere) gegen ihren Arbeitgeber
Klage auf Ersatz des materiellen und immateriel-
len Schadens, den sie erlitten zu haben glaubte.
Sie stützte ihre Klage insbesondere auf das Urteil
vom 27. Februar 2003, Busch (C-320/01, Slg.
2003, I-2041). Sie war nämlich der Auffassung,
wegen ihrer erneuten Schwangerschaft unmittel-
bar und mittelbar aufgrund des Geschlechts dis-
kriminiert worden zu sein, als ihr Arbeitgeber, da
er ihre erneute Schwangerschaft nicht als hinrei-
chenden Grund anerkannt habe, jede Änderung
der Dauer ihres Erziehungsurlaubs abgelehnt
und sie so davon abgehalten habe, ihre Arbeit
wieder aufzunehmen oder gar in den Genuss des
Mutterschaftsurlaubs zu kommen.

[…]
19 Das Tampereen käräjäoikeus hat […] beschlos-

sen, das Verfahren auszusetzen und dem Ge-
richtshof folgende Fragen zur Vorabentschei-
dung vorzulegen:

1. Liegt eine unmittelbare oder mittelbare Diskrimi-
nierung vor, die gegen Art. 2 der Richtlinie 76/207
verstößt, wenn ein Arbeitgeber es ablehnt, wegen ei-
ner einer Arbeitnehmerin vor Beginn des Erzie-
hungsurlaubs bekannt gewordenen neuen Schwan-
gerschaft den Zeitpunkt des ihr bewilligten Erzie-
hungsurlaubs zu ändern oder dessen Abbruch zu be-
willigen, und sich hierbei auf die gefestigte Ausle-
gungspraxis bezüglich der nationalen Rechtsvor-
schriften beruft, wonach eine neue Schwangerschaft
im Allgemeinen kein unvorhersehbarer, triftiger
Grund ist, aufgrund dessen Zeitpunkt und Dauer des
Erziehungsurlaubs geändert werden können?

2. Kann ein Arbeitgeber sein Verhalten, das in Frage
1 beschrieben ist und möglicherweise eine mittelbare
Diskriminierung darstellt, im Hinblick auf die ge-
nannte Richtlinie 76/207 hinreichend damit recht-
fertigen, dass eine Änderung des Unterrichtsplans
der Lehrer und die Kontinuität des Unterrichts die
gewöhnlichen Probleme, aber keine ernsthaften Stö-
rungen zur Folge hätten oder dass der Arbeitgeber
nach den nationalen Rechtsvorschriften die Ersatz-
kraft, die für den im Erziehungsurlaub befindlichen
Lehrer eingestellt wurde, für die Gehaltsverluste ent-
schädigen müsste, die ihr entstünden, wenn der im
Erziehungsurlaub befindliche Lehrer in der Mitte
seines Erziehungsurlaubs seinen Dienst wieder
aufnähme?

3. Ist die Richtlinie 92/85 anwendbar, und verstößt,
wenn dies der Fall ist, das in Frage 1 beschriebene
Verhalten eines Arbeitgebers gegen die Art. 8 und 11
dieser Richtlinie, wenn die Arbeitnehmerin bei Fort-
setzung ihres Erziehungsurlaubs die Möglichkeit ver-

liert, die im Arbeitsverhältnis begründeten finanziel-
len Leistungen bei Mutterschaftsurlaub in Anspruch
zu nehmen?

Zu den Vorlagefragen

Zu den Fragen 1 und 3
20 Vorab ist zum einen festzuhalten, dass die Weige-

rung des Arbeitgebers von Frau Kiiski, den ihr
zugutekommenden Erziehungsurlaub abzubre-
chen, nach den Angaben des vorlegenden Ge-
richts dazu geführt hat, dass ihr mit dem in der
Richtlinie 92/85 vorgesehenen Mutterschaftsur-
laub verbundene Vorteile entgingen. Zum ande-
ren stützte sich die Weigerung des Arbeitgebers
von Frau Kiiski, wenn er auch den drei von dieser
nacheinander gestellten Anträgen aus unter-
schiedlichen Erwägungen nicht entsprechen
wollte, doch jeweils zumindest mittelbar und
implizit auf die Anwendung nationaler Bestim-
mungen über den Erziehungsurlaub, die allge-
mein die Schwangerschaft nicht zu den triftigen
Gründen zählen, derentwegen eine Änderung
des Zeitraums dieses Urlaubs vorgenommen
werden kann. Schließlich erlauben die dem Ge-
richtshof vorgelegten Aktenstücke nicht den
Schluss, dass der genannte Erziehungsurlaub
nicht unter die Regelung des Elternurlaubs im
Sinne der Rahmenvereinbarung fiele.

21 In diesem Zusammenhang sind die erste und die
dritte Frage des vorlegenden Gerichts als dahin
gehend zu verstehen, ob Art. 2 der Richtlinie
76/207, der hinsichtlich der Arbeitsbedingun-
gen jede unmittelbare oder mittelbare Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts verbietet, und
die Art. 8 und 11 der Richtlinie 92/85, die den
Mutterschaftsurlaub betreffen, nationalen Vor-
schriften zur Regelung des Erziehungsurlaubs
entgegenstehen, die allgemein die Schwanger-
schaft einschließlich ihrer Endphase, die mit
dem Zeitraum des Mutterschaftsurlaubs zusam-
menfällt, nicht zu den triftigen Gründen zählen,
derentwegen eine Änderung des Zeitraums des
Erziehungsurlaubs vorgenommen werden kann.

22 Die Antwort, um die hiermit ersucht wird, setzt
zunächst voraus, dass die Person, die wie Frau Ki-
iski mit dem Mutterschaftsurlaub verbundene
Rechte für sich beansprucht, in den Geltungsbe-
reich der Richtlinie 92/85 fällt, d. h. eine
„schwangere Arbeitnehmerin“ im Sinne von
Art. 2 Buchst. a dieser Richtlinie ist.

23 Nach dieser Bestimmung ist „schwangere Ar-
beitnehmerin“ „jede schwangere Arbeitnehme-
rin, die den Arbeitgeber gemäß den einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogen-
heiten von ihrer Schwangerschaft unterrichtet“.
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24 Daraus ergibt sich, dass der Gemeinschaftsge-
setzgeber für die Anwendung der Richtlinie
92/85 den Begriff „schwangere Arbeitnehmerin“
gemeinschaftsrechtlich definieren wollte, selbst
wenn er für einen der Aspekte dieser Definition,
nämlich denjenigen der Modalitäten, nach de-
nen die Arbeitnehmerin ihren Arbeitgeber über
ihre Schwangerschaft unterrichtet, auf die ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder
Gepflogenheiten verweist.

25 Zum Begriff des Arbeitnehmers ist daran zu erin-
nern, dass dieser Begriff nach ständiger Recht-
sprechung nicht je nach nationalem Recht unter-
schiedlich ausgelegt werden kann, sondern eine
gemeinschaftsrechtliche Bedeutung hat. Er ist
anhand objektiver Kriterien zu definieren, die
das Arbeitsverhältnis im Hinblick auf die Rechte
und Pflichten der betroffenen Personen kenn-
zeichnen. Das wesentliche Merkmal des Arbeits-
verhältnisses besteht darin, dass eine Person wäh-
rend einer bestimmten Zeit für eine andere nach
deren Weisung Leistungen erbringt, für die sie
als Gegenleistung eine Vergütung erhält (vgl.
u. a. Urteile vom 3. Juli 1986, Lawrie-Blum,
66/85, Slg. 1986, 2121, Randnrn. 16 und 17,
vom 13. April 2000, Lehtonen und Castors Brai-
ne, C-176/96, Slg. 2000, I-2681, Randnr. 45,
vom 23. März 2004, Collins, C-138/02, Slg.
2004, I-2703, Randnr. 26, vom 7. September
2004, Trojani, C-456/02, Slg. 2004, I-7573,
Randnr. 15, und vom 26. April 2007, Alevizos,
C-392/05, Slg. 2007, I-0000, Randnr. 67).

26 Außerdem hat der Gerichtshof festgestellt, dass
es für die Arbeitnehmereigenschaft im Sinne des
Gemeinschaftsrechts ohne Bedeutung ist, dass
das Beschäftigungsverhältnis nach nationalem
Recht ein Rechtsverhältnis sui generis ist (vgl.
Urteile vom 23. März 1982, Levin, 53/81, Slg.
1982, 1035, Randnr. 16, vom 31. Mai 1989,
Bettray, 344/87, Slg. 1989, 1621, Randnrn. 15
und 16, vom 19. November 2002, Kurz,
C-188/00, Slg. 2002, I-10691, Randnr. 32, und
Trojani, Randnr. 16).

27 Zwar steht fest, dass Frau Kiiski, bevor sie ihren
Erziehungsurlaub antrat, in einem Arbeitsver-
hältnis mit dem in der Randnr. 25 des vorliegen-
den Urteils genannten Merkmal stand und somit
im Sinne des Gemeinschaftsrechts Arbeitnehme-
rin war. Doch kann sie die nach der Richtlinie
92/85 eröffneten Rechte nur dann für sich bean-
spruchen, wenn sie diese Eigenschaft nicht infol-
ge der Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs
eingebüßt hat.

28 Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die Richt-
linie 92/85 die Lage von Arbeitnehmerinnen, die
bereits einen Urlaub wie den Erziehungsurlaub

in Anspruch nehmen, nicht aus ihrem Geltungs-
bereich ausschließt.

29 Nach ihren Erwägungsgründen 1, 5 und 6 be-
zweckt die Richtlinie 92/85 zwar die Verbesse-
rung der Arbeitsumwelt zum Schutz der Ge-
sundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer,
insbesondere der Schwangeren am Arbeitsplatz.
Dem 14. Erwägungsgrund der Richtlinie 92/85
zufolge war der Gemeinschaftsgesetzgeber je-
doch der Auffassung, dass die Empfindlichkeit
der schwangeren Arbeitnehmerin, der Wöchne-
rin oder der stillenden Arbeitnehmerin einen
Anspruch auf Mutterschaftsurlaub erforderlich
mache.

30 Wenn der Gemeinschaftsgesetzgeber auf diese
Weise insbesondere allgemein schwangere Ar-
beitnehmerinnen durch Gewährung eines An-
spruchs auf Mutterschaftsurlaub, der es ihnen er-
laubt, zeitweilig ihrer Arbeit fernzubleiben, vor
den Risiken schützen wollte, die für sie mit der
Ausübung ihrer Berufstätigkeit verbunden sein
können, steht fest, dass er diesen Anspruch nicht
von der Voraussetzung abhängig gemacht hat,
dass sich die Schwangere, die diesen Urlaub in
Anspruch nehmen will, notwendigerweise indi-
viduell in einer ein solches Risiko für sie
bergenden Lage befindet.

31 Dass die Richtlinie 92/85 die Verbesserung des
Schutzes der Schwangeren am Arbeitsplatz be-
zweckt, lässt daher allein nicht den Schluss zu,
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dass der Gemeinschaftsgesetzgeber einer Arbeit-
nehmerin diesen Urlaub versagen wollte, die zu
dem Zeitpunkt, zu dem sie in den Genuss dieser
Urlaubsregelung kommen möchte, ihrer Berufs-
tätigkeit bereits deshalb vorübergehend nicht
nachgeht, weil sie einen anderen Urlaub in
Anspruch nimmt.

32 Zweitens ist darauf hinzuweisen, dass die Mit-
gliedstaaten und/oder die Sozialpartner nach Pa-
ragraf 2 Nr. 7 der Rahmenvereinbarung den Sta-
tus des Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhältnisses
für den Zeitraum des von dieser Vereinbarung
vorgesehenen Elternurlaubs bestimmen. Daraus
folgt, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber beim
Erlass der Richtlinie 96/34, die die genannte Ver-
einbarung durchführt, der Auffassung war, dass
das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber während der Dauer dieses Ur-
laubs fortbesteht. Folglich bleibt der Arbeitneh-
mer im Elternurlaub während dieses Zeitraums
ein Arbeitnehmer im Sinne des
Gemeinschaftsrechts.

33 Überdies hatte Frau Kiiski unstreitig zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung vom 10.
Dezember 2004 erging, die dem vorlegenden
Gericht zufolge dazu führte, dass Frau Kiiski ih-
ren Anspruch auf Arbeitsentgelt oder angemes-
sene Sozialleistung im Sinne von Art. 11 der
Richtlinie 92/85 verlor, ihren Arbeitgeber ge-
mäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften
oder Gepflogenheiten über ihre Schwanger-
schaft unterrichtet. Zu diesem Zeitpunkt fiel sie
also in den Geltungsbereich dieser Richtlinie.

34 Daher stellt sich die Frage, ob die Vorschriften
über den Erziehungsurlaub, insbesondere die-
jenigen, die die Voraussetzungen festlegen, unter
denen der Zeitraum dieses Urlaubs abgeändert
werden kann, Frau Kiiski ihre mit dem Mutter-
schaftsurlaub verbundenen Rechte nehmen
konnten.

35 In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern,
dass erwerbstätige Männer und Frauen nach Pa-
ragraf 2 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung ein indi-
viduelles Recht auf mindestens drei Monate Ur-
laub haben. Den Eltern wird dieser Urlaub ge-
währt, damit sie sich um ihr Kind kümmern
können. Er kann bis zu einem bestimmten Alter
des Kindes, das bis zu acht Jahren gehen kann, in
Anspruch genommen werden (vgl. Urteil vom
14. April 2005, Kommission/Luxemburg,
C-519/03, Slg. 2005, I-3067, Randnrn. 31 und
32).

36 Außerdem ist daran zu erinnern, dass die Rah-
menvereinbarung es, wie in Randnr. 32 des vor-
liegenden Urteils ausgeführt, den Mitgliedstaa-
ten und/oder Sozialpartnern anheimstellt, den

Status des Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhält-
nisses für den Zeitraum des von der Rahmenver-
einbarung vorgesehenen Urlaubs zu bestimmen.

37 Da die Gewährung eines solchen Urlaubs Aus-
wirkungen auf die Organisation des Unterneh-
mens oder des Dienstes hat, zu dem die Arbeits-
stelle des Erziehungsurlaub nehmenden Arbeit-
nehmers gehört, und insbesondere die Einstel-
lung einer Ersatzkraft erforderlich machen kann,
ist es legitim, dass das nationale Recht strikt die
Voraussetzungen festlegt, unter denen der
Zeitraum des genannten Urlaubs geändert
werden kann.

38 Unter Berücksichtigung des Ziels der Rahmen-
vereinbarung, die erwerbstätigen Männern und
Frauen ein individuelles Recht auf Urlaub im
Fall der Geburt oder Adoption eines Kindes ein-
räumt, damit sie sich um dieses Kind kümmern
können, ist es jedoch außerdem legitim, dass die
Ereignisse, die es nach Beantragung oder Ge-
währung dieses Urlaubs dem betreffenden Ar-
beitnehmer unbestreitbar unmöglich machen,
sich unter den anfangs ins Auge gefassten Um-
ständen um das Kind zu kümmern, vom Betref-
fenden geltend gemacht werden können, um
eine Änderung des Zeitraums des genannten
Urlaubs zu erreichen.

39 Im Ausgangsverfahren gesteht zum einen der Ta-
rifvertrag dem betreffenden Bediensteten das
Recht zu, aus einem unvorhersehbaren und trif-
tigen Grund auf Antrag eine Änderung von Zeit-
punkt und Dauer des ihm gewährten Erzie-
hungsurlaubs zu erreichen. Zum anderen wird
nach dem Tarifvertrag jede unvorhersehbare und
wesentliche Änderung der Bedingungen für die
Betreuung eines Kindes als triftiger Grund ange-
sehen, die bei der Beantragung des
Erziehungsurlaubs nicht berücksichtigt werden
konnte.

40 Die Durchführungsrichtlinien zum Tarifvertrag
führen ihrerseits als triftige Gründe in diesem
Sinne Ereignisse wie eine schwere Erkrankung
oder den Tod des Kindes oder des anderen El-
ternteils oder eine Ehescheidung an. Dagegen
sind nach diesen Richtlinien ein Umzug an einen
anderen Ort, der Beginn eines anderen Beschäf-
tigungsverhältnisses oder eine neuerliche
Schwangerschaft grundsätzlich kein
unvorhersehbarer und triftiger Grund.

41 Während ein Umzug an einen anderen Ort oder
der Beginn eines anderen Beschäftigungsverhält-
nisses, die allein vom Willen der Betroffenen ab-
hängen, zutreffend als nicht unvorhersehbar er-
achtet werden kann, lässt sich eine Schwanger-
schaft von diesem Standpunkt aus nicht mit der-
artigen Ereignissen vergleichen.
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42 Die Unvorhersehbarkeit, die die Schwanger-
schaft im Wesentlichen kennzeichnet, rückt sie
eher in die Nähe zu Ereignissen wie einer schwe-
ren Erkrankung oder des Todes des Kindes oder
des anderen Elternteils oder der Scheidung der
Ehe.

43 Diese Ereignisse, die nach den im Ausgangsver-
fahren in Rede stehenden Richtlinien als unvor-
hersehbar erachtet werden, spiegeln allesamt we-
sentliche Änderungen in der Familie und in den
Beziehungen zwischen den Eltern oder zwischen
Eltern und Kindern wider; sie kennzeichnet die
Einbuße oder der starke Rückgang der Verfüg-
barkeit eines Familienmitglieds oder aber die
Einbuße oder der starke Rückgang der tatsächli-
chen Möglichkeiten des betreffenden Elternteils,
das Kind zu erziehen, oder des Kindes, erzogen
zu werden. Somit stehen diese Ereignisse dem
Eintritt der Bedingungen entgegen, wie sie bei
der Stellung des Antrags auf Erziehungsurlaub
gemäß dem Zweck des genannten Urlaubs für
die Betreuung des Kindes vorgesehen worden
waren.

44 In Bezug auf die Schwangerschaft lässt sich nicht
leugnen, dass sie die Beziehungen innerhalb der
Familie verändert und dass die damit für Mutter
und ungeborenes Kind verbundenen Risiken die
Verfügbarkeit der Betreffenden und ihre Mög-
lichkeiten beeinträchtigen, ein Kind im Rahmen
des Erziehungsurlaubs zu erziehen. Dennoch
zieht die Schwangerschaft an sich nicht grund-
sätzlich wesentliche Änderungen oder solche von
derartiger Bedeutung nach sich, dass sie dem
Eintritt der Bedingungen entgegenstehen, wie
sie bei der Stellung des Antrags auf Erziehungs-
urlaub für die Betreuung des Kindes vorgesehen
worden waren.

45 Indessen lässt sich nicht verkennen, dass eine
Schwangerschaft unweigerlich fortschreitet und
dass die betreffende Frau in der Endphase vor der
Entbindung und in den ersten Wochen danach
Änderungen unterliegt, die zwangsläufig so sehr
in ihre Lebensbedingungen einschneiden, dass es
ihr unmöglich wird, sich um ihr erstes Kind zu
kümmern.

46 Gerade diese Entwicklung hat der Gemein-
schaftsgesetzgeber berücksichtigt, indem er
schwangeren Arbeitnehmerinnen ein besonderes
Recht einräumt, nämlich das Recht auf Mutter-
schaftsurlaub, wie es in der Richtlinie 92/85 vor-
gesehen ist und das zum einen dem Schutz der
körperlichen Verfassung der Frau während und
nach der Schwangerschaft, zum anderen dem
Schutz der besonderen Beziehung zwischen der
Mutter und ihrem Kind während der an
Schwangerschaft und Entbindung anschließen-

den Zeit dienen soll, damit diese Beziehung
nicht durch die Doppelbelastung infolge der
gleichzeitigen Ausübung eines Berufs gestört
wird (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 29. No-
vember 2001, Griesmar, C-366/99, Slg. 2001,
I-9383, Randnr. 43, vom 18. März 2004, Meri-
no Gómez, C-342/01, Slg. 2004, I-2605,
Randnr. 32, und Kommission/Luxemburg,
Randnr. 32).

47 Daher müssen die Mitgliedstaaten gemäß Art. 8
der Richtlinie 92/85 die Maßnahmen treffen,
die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass
den Arbeitnehmerinnen ein Mutterschaftsur-
laub von mindestens 14 Wochen gewährt wird.

48 Insoweit ergibt sich aus den Erwägungsgründen
5 und 6 dieser Richtlinie, dass der Gemein-
schaftsgesetzgeber auf diese Weise den Zielen der
vom Europäischen Rat am 9. Dezember 1989 in
Straßburg verabschiedeten Gemeinschaftscharta
der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer ent-
sprechen wollte. Art. 136 EG nimmt auch auf
die in Turin am 18. Oktober 1961 unterzeichne-
te und am 3. Mai 1996 in Straßburg revidierte
Europäische Sozialcharta Bezug; alle Mitglied-
staaten sind insofern Vertragspartei dieser Char-
ta, als sie dieser in ihrer ursprünglichen Fassung,
in ihrer revidierten Fassung oder in ihren beiden
Fassungen beigetreten sind. Art. 8 der Europäi-
schen Sozialcharta, in dem das Recht der Arbeit-
nehmerinnen auf Mutterschutz verankert ist,
zielt darauf ab, diesen einen Anspruch auf Mut-
terschaftsurlaub mit einer Mindestdauer von in
der ursprünglichen Fassung der Charta 12
Wochen und in der revidierten Fassung der
Charta von 14 Wochen zu gewährleisten.

49 Demnach ist der schwangeren Arbeitnehmerin-
nen zuerkannte Anspruch auf Mutterschaftsur-
laub als ein sozialrechtliches Schutzinstrument
von besonderer Bedeutung anzusehen. Der Ge-
meinschaftsgesetzgeber ist daher zu der Ansicht
gelangt, dass wesentliche Änderungen in den Le-
bensbedingungen der Frauen während des be-
grenzten Zeitraums von mindestens 14 teils vor,
teils nach der Entbindung liegenden Wochen ein
triftiger Grund dafür sind, die Ausübung ihrer
Berufstätigkeit auszusetzen, ohne dass die Stich-
haltigkeit dieses Grundes von den Behörden
oder den Arbeitgebern in irgendeiner Weise in
Frage gestellt werden kann.

50 Wie sich aus der in Randnr. 46 des vorliegenden
Urteils erwähnten Rechtsprechung ergibt, soll
der der Mutter in Form eines Mutterschaftsur-
laubs zukommende Schutz eine Verdoppelung
ihrer Belastung verhindern. In der Endphase der
Schwangerschaft ist nun aber die Betreuung des
ersten Kindes gemäß dem mit dem Elternurlaub



32 STREIT 1 / 2008

im Sinne der Rahmenvereinbarung verfolgten
Ziel für die Mutter eine Zweitbelastung von ver-
gleichbarer Art und Bedeutung. Zu Recht lässt
sich daher fordern, dass eine so entstehende
Doppelbelastung dadurch verhindert werden
können muss, dass es der Frau ermöglicht wird,
wegen ihrer Schwangerschaft den Zeitraum des
Erziehungsurlaubs zu ändern.

51 Aus alledem folgt, dass der mindestens 14 Wo-
chen umfassende begrenzte Zeitraum, der der
Entbindung teils vorausgeht, teils folgt, als eine
Lage anzusehen ist, die angesichts des mit dem
Elternurlaub im Sinne der Rahmenvereinbarung
verfolgten Zwecks ein Hindernis für das Errei-
chen dieses Zwecks darstellt und somit ein trifti-
ger Grund ist, der eine Änderung des Zeitraums
des Erziehungsurlaubs gestattet.

52 Innerstaatliche Bestimmungen wie die im Aus-
gangsverfahren in Rede stehenden zählen jedoch
die Schwangerschaft allgemein nicht zu diesen
triftigen Gründen, wohingegen sie die schwere
Erkrankung oder den Tod des Kindes oder des
anderen Ehegatten sowie die Scheidung als trifti-
ge Gründe anerkennen, die eine Änderung des
Zeitraums des Erziehungsurlaubs gestatteten.

53 Unter diesen Umständen sind derartige Bestim-
mungen dadurch diskriminierend, dass sie einen
Sachverhalt, ohne dass dies objektiv gerechtfer-
tigt wäre, anders behandeln, obwohl er in Bezug
auf den Zweck des Elternurlaubs im Sinne der
Rahmenvereinbarung und die Hindernisse, die
die Erreichung dieses Zwecks gefährden können,
dem Sachverhalt gleicht, der aus einer schweren
Erkrankung oder dem Tod des Kindes oder des
Ehegatten oder aus einer Scheidung resultiert.

54 Nach ständiger Rechtsprechung verlangen die
Grundsätze der Gleichbehandlung und der
Nichtdiskriminierung, dass gleiche Sachverhalte
nicht unterschiedlich und unterschiedliche
Sachverhalte nicht gleich behandelt werden, es
sei denn, dass eine derartige Behandlung objek-
tiv gerechtfertigt ist (vgl. u. a. Urteile vom 26.
Oktober 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun,
C-248/04, Slg. 2006, I-10211, Randnr. 72, und
vom 3. Mai 2007, Advocaten voor de Wereld,
C-303/05, Slg. 2007, I-0000, Randnr. 56).

55 Da eine diskriminierende Behandlung, die sich
aus Bestimmungen wie den im Ausgangsverfah-
ren in Rede stehenden ergibt, nur Frauen betref-
fen kann, bewirken die genannten Bestimmun-
gen, die die Konditionen des während des Erzie-
hungsurlaubs fortbestehenden Arbeitsverhält-
nisses festlegen, eine nach Art. 2 der Richtlinie
76/207 verbotene unmittelbare Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts (vgl. in diesem
Sinne Urteil Busch, Randnr. 38).

56 Im Übrigen hat der Gerichtshof bereits entschie-
den, dass ein durch das Gemeinschaftsrecht ge-
währleisteter Urlaub nicht den Anspruch auf ei-
nen anderen gemeinschaftsrechtlich gewährleis-
teten Urlaub beeinträchtigen kann (Urteile
Kommission/Luxemburg, Randnr. 33, und vom
6. April 2006, Federatie Nederlandse Vakbewe-
ging, C-124/05, Slg. 2006, I-3423, Randnr. 24).

57 Daraus ergibt sich, dass das Gemeinschaftsrecht
einer Entscheidung eines Arbeitgebers wie der-
jenigen, die im Ausgangsverfahren am 10. De-
zember 2004 erging, entgegensteht, in deren
Folge eine schwangere Arbeitnehmerin nicht auf
Antrag eine Änderung des Zeitraums des Erzie-
hungsurlaubs bei Beantragung ihres Mutter-
schaftsurlaubs erwirken kann und die mit die-
sem Mutterschaftsurlaub verbundenen Rechte,
die sich aus den Art. 8 und 11 der Richtlinie
92/85 ergeben, verliert.

58 In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen ist
auf die Fragen 1 und 3 zu antworten, dass Art. 2
der Richtlinie 76/207, der hinsichtlich der Ar-
beitsbedingungen jede unmittelbare oder mittel-
bare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
verbietet, und die den Mutterschaftsurlaub be-
treffenden Art. 8 und 11 der Richtlinie 92/85
nationalen Vorschriften zur Regelung des Erzie-
hungsurlaubs entgegenstehen, die es, da sie nicht
die Änderungen berücksichtigen, die sich aus der
Schwangerschaft für die betreffende Arbeitneh-
merin in dem auf mindestens 14 teils vor, teils
nach der Entbindung liegende Wochen begrenz-
ten Zeitraum ergeben, der betreffenden Frau
nicht gestatten, auf Antrag eine Änderung des
Zeitraums des Erziehungsurlaubs in dem Mo-
ment zu erwirken, in dem sie ihre Ansprüche auf
Mutterschaftsurlaub geltend macht, und ihr so
mit dem Mutterschaftsurlaub verbundene
Rechte nehmen.

[…]

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Vierte
Kammer) für Recht erkannt:

Art. 2 der Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom
9. Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen
hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Be-
rufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in
Bezug auf die Arbeitsbedingungen in der durch die
Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. September 2002 geän-
derten Fassung, der hinsichtlich der Arbeitsbedin-
gungen jede unmittelbare oder mittelbare Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts verbietet, und die
den Mutterschaftsurlaub regelnden Art. 8 und 11 der
Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober
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1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen,
Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen
am Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)
stehen nationalen Vorschriften über den Erziehungs-
urlaub entgegen, die es, da sie nicht die Änderungen
berücksichtigen, die sich aus der Schwangerschaft für
die betreffende Arbeitnehmerin in dem auf minde-
stens 14 teils vor, teils nach der Entbindung liegende
Wochen begrenzten Zeitraum ergeben, der betref-
fenden Frau nicht gestatten, auf Antrag eine Ände-
rung des Zeitraums des Erziehungsurlaubs in dem
Moment zu erwirken, in dem sie ihre Ansprüche auf
Mutterschaftsurlaub geltend macht, und ihr so mit
dem Mutterschaftsurlaub verbundene Rechte
nehmen.


